
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/3/21 1Ob151/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1956

Norm

ABGB §1375 B

ZPO §503 Z4 E4c

Rechtssatz

Hat das Erstgericht zur Frage, ob echte Anerkennung vorliegt oder nicht, mindestens keine negativen Feststellungen

getro;en und das Zweitgericht den bezüglichen Bemerkungen des erstgerichtlichen Urteils eine nicht haltbare

Deutung gegeben, so hat es die Sache rechtlich unrichtig gewürdigt.
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